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Es gibt auch Gewinner in der AVR 

Endlich: Zum Kirchentag 
Auf der Betriebsversammlung am 19.12.2006 kann Dr. Hartwig Antwort geben 

 
 

„Ihr von verdi versucht ja 
nur, die kirchlichen Sonde-
rangebote schlecht zu re-
den!“ Dieser Vorwurf ist 
im AKK vereinzelt aufge-
taucht. Das trifft uns. 

Tolles Angebot? 

Dr. Hartwig hat sich bei seiner 
Kirche erkundigt. Er hat das so 
verstanden: Die Geschäftsführung 
hat freie Auswahl unter all den 
kirchlichen Tarifen in Deutsch-
land. Top-Favorit der Krupp-
Manager sind derzeit die Arbeits-
vertragsrichtlinien des Diakoni-
schen Werkes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland – kurz 
AVR der EKD. 

Vorsicht beim Vergleich: Ins-
besondere in der evangelischen 
Kirche gibt es noch zahlreiche 
weitere AVR mit erheblichen 
Abweichungen. Denn die Protes-
tanten konnten sich bislang auf 
keine verbindliche Version eini-
gen. 

Vielleicht stehen Sie sich mit 
der AVR der EKD deutlich bes-
ser? Dort heißt es 

§11 Abs. 3: „Dienstbefreiung 
kann, sofern dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen, gewährt 
werden zur Teilnahme an Veran-
staltungen des Deutschen Evan-
gelischen Kirchentages und des 
Deutschen Katholikentages.“ 

Vielleicht hat die eine oder der 
andere auch folgendes Glück: 

§13a Abs. 4: „Auf die Bewäh-
rungszeiten werden [...] Berufs-
zeiten [...] angerechnet [...] [...] bei 
kirchlichen, missionarischen oder 
diakonischen Dienststellen, Wer-
ken und Einrichtungen im Aus-
land“. 

Nicht so toll  

Doch wer Kinder hat – aufge-
passt: 
AVR: Es gibt keinen höheren 
Ortszuschlag, sondern stattdessen 
einen „Kinderzuschlag“ (§19a). 
Den erhält, wer zum Bezug von 
Kindergeld berechtigt ist. Wer 
aber das Kindergeld nicht selbst 
bekommt, geht leer aus! 

Damit sind all diejenigen ge-
kniffen, bei denen der jetzige oder 
ehemalige Lebenspartner allein 
das Kindergeld bekommt. Das 
Zahlen von Alimenten genügt 
dem AVR auch nicht. 

Die Kolleginnen in der Al-
tersteilzeit sind alarmiert. Ihr 
Wechsel in die AVR stellt die 
Leistungen des Bundesagentur für 
Arbeit in Frage. Noch schlimmer 
kommt es, sobald über die AVR 
oder den BAT-KF die regelmäßi-
ge wöchentliche Arbeitszeit her-
aufgeschraubt wird. 

Ganz schlecht 

Die AVR gruppiert die Be-
schäftigten zum Teil deutlich 
schlechter ein. Schlimm wird das 
vor allem für „Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit einfachen Tä-
tigkeiten (z.B. Putzen, Waschen, 
Nähen, Bügeln), für die eine kur-
ze“ oder „eine eingehende Ein-
weisung nötig ist“. Sie erhalten 
weder Orts- noch Kinderzuschlag.  

Stattdessen bekommen sie mo-
natlich brutto zwischen 
1.270,74 € und bestenfalls 
1.540,94 €. Nachzulesen in der 
Anlage 5 der AVR. 

Nicht allen würde es in der 
AVR schlechter gehen. Aber 
wenn es den meisten im AKK 
derart an den Kragen geht, dann 
geht das alle an! 
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Laß Dich nicht zur Unterschrift unter einen neuen Vertrag überreden! 


